
Teilnahmebedingungen (AGB) des Bildungswerk Stenden 

Das Bildungswerk Stenden ist eine Einrichtung des Neue Gesellschaft Niederrhein e.V. Verwaltungsanschrift des Trägervereins 
ist: Neue Gesellschaft Niederrhein e.V. Bildungswerk Stenden, Kavalleriestraße 12, 40213 Düsseldorf. 

 
Das Bildungswerk Stenden ist anerkannte Einrich- 
tung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes 
Nordrhein Westfalen. Unsere politische Bildungs- 
arbeit ist zudem von der Landeszentrale für 
politische Bildung Nordrhein Westfalen sowie von 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
anerkannt. 
An unseren Veranstaltungen können grundsätzlich 
alle Interessierten ab dem 16. Lebensjahr teilneh- 
men. Sollten sich einzelne Seminare an besondere 
Zielgruppen wenden oder bestimmte Kenntnisse 
bei der Teilnahme voraussetzen, dann weisen wir im 
Ausschreibungstext deutlich darauf hin. 

 
Teilnahmebedingungen (AGB) für Seminare/ 
Veranstaltungen ohne Reiseleistung 

 

1. Anmeldung 
1.1 Für alle Veranstaltungen des Bildungswerk 
Stenden ist eine Anmeldung notwendig. Mit der 
Anmeldung bietest du dem Bildungswerk Stenden 
den Abschluss eines Seminarvertrages verbindlich 
an. 
Die Anmeldung erfolgt bei Seminaren bis 2 Wochen 
vor Seminarbeginn und bei Bildungsurlauben mit 
und ohne Übernachtung bis 8 Wochen vor Beginn - 
wenn in der Veranstaltungs-ausschreibung kein 
anderer Anmeldeschluss angegeben ist - entweder 
über das Online-Anmeldeformular auf unserer 
Internetseite www.bildungswerk-stenden.de oder 
schriftlich per Email an info@bildungswerk-
stenden.de bzw. Post mit unserem 
Anmeldeformular (abrufbar beim Bildungswerk 
oder unter www.bildungswerk- stenden.de) an die 
Postanschrift: Bildungswerk Stenden, Kavalleriestr. 
12, 40213 Düsseldorf. 
1.2 Grundlage dieses Angebots sind die jeweiligen 
Seminarausschreibungen und die ergänzenden 
Informationen des Bildungswerk Stenden. 
Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung des 
Bildungswerk Stenden vom Inhalt der Buchung ab, 
so liegt ein neues Angebot des Bildungswerk 
Stenden vor, an das es für die Dauer von zehn Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebotes zustande, soweit das 
Bildungswerk bezüglich des neuen Angebotes auf 
die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat 
und du innerhalb der Bindungsfrist dem 
Bildungswerk Stenden die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärst. 
1.3 Für die schriftliche Buchung per Anmeldefor- 
mular gilt: 
Mit der Buchung/ Anmeldung bietest du dem 
Bildungswerk Stenden den Abschluss eines 
Seminarvertrages verbindlich an. Der Vertrag 
kommt mit dem Zugang der Seminarbestätigung 
durch das Bildungswerk Stenden zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird das 
Bildungswerk Stenden dir eine schriftliche 
Seminarbestätigung per Email oder Post zukommen 
lassen. 
1.4 Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts- 
verkehr (zum Beispiel im Internet, App, Tele- 
medien) gilt für den Vertragsabschluss: 
Dir wird der Ablauf der elektronischen Buchung in 
der entsprechenden Anwendung erläutert. 
Soweit der Vertragstext vom Bildungswerk Stenden 
gespeichert wird, wirst du darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet. 
Mit Bestätigung des Buttons/ der Schaltfläche 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder mit vergleich- 
barer Formulierung bietest du dem Bildungswerk 
Stenden den Abschluss des Seminarvertrages 
verbindlich an. 
Dir wird der Eingang der Seminaranmeldung 
unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt 
(Eingangsbestätigung). 
Die Übermittlung der Anmeldung durch Bestäti- 
gung des Buttons begründet keinen Anspruch des 
Teilnehmenden auf das Zustandekommen eines 
Vertrages. 
Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der 
Seminarbestätigung des Bildungswerk Stenden bei 
dir zustande. In diesem Fall bedarf es auch keiner 
Zwischenmeldung über den Eingang der Buchung, 
soweit dir die Möglichkeit zur Speicherung auf 
einem dauerhaften Datenträger und zum Ausdruck 
der Seminarbestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Seminarvertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass du diese Möglichkeit zur 
Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. 
1.5 Du erhältst mit oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss eine Seminarbestätigung, die 
schriftlich oder auf elektronischem Weg zugestellt 
wird.  

 
2. Datenschutz 
Das Bildungswerk Stenden bearbeitet personenbe- 
zogenen Daten unter Einhaltung der auf den 

 
Vertrag anwendbaren Datenschutzbestimmungen. 
Deine Daten (beispielsweise Name, Adresse, E-Mail, 
Telefonnummer etc.) werden vom Veranstalter in 
dem für die Begründung, Ausgestaltung oder 
Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlichen 
Umfang im automatisierten Verfahren erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Ergänzend wird auf die 
unter www.bildungswerk-stenden.de abrufbare 
Datenschutzerklärung hingewiesen, sowie für dich 
an unseren Online-Seminaren auf die 
Datenschutzhinweise für Online-Seminare mit 
Zoom über easymeet24 by connect4video. 

3. Teilnahmezahl 
Für das Zustandekommen einer Weiterbildungs- 
veranstaltung ist eine Mindestzahl an Teilnehmen- 
den erforderlich. Die Mindestteilnahmezahl für 
unsere Veranstaltungen ohne Reiseleistung beträgt 
10 Teilnehmer*innen, wenn in der Ausschreibung 
keine andere Mindestteilnahmezahl angegeben 
wurde. Das Bildungswerk Stenden behält sich vor, 
die Veranstaltung bei geringerem Anmeldestand 
zum Anmeldeschluss abzusagen. Bereits gezahlte 
Seminargebühren werden in diesem Fall zurück- 
erstattet. Weitergehende Ansprüche an den 
Veranstalter bestehen nicht. 

 

4. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindest- 
teilnahmezahl 
Das Bildungswerk Stenden kann wegen Nichterrei- 
chens der Mindestteilnahmezahl vom Seminarver- 
trag zurücktreten, wenn die unter 1.1 genannte 
oder in der jeweiligen Ausschreibung angegebene 
Mindestteilnahmezahl nicht erreicht wird. Die 
entsprechende Rücktrittserklärung wird dir in 
diesem Fall spätestens 

a) Seminare 
5 Tage vor Seminarbeginn bei einem Se- 
minar von weniger als 3 Tagen 

b) Bildungsurlaube ohne Übernachtung 
19 Tage vor Seminarbeginn 

c) Bildungsurlaube mit Übernachtung (ohne 
Reiseleistung) 
30 Tage vor Seminarbeginn 

erklärt. 

5. Kursorganisation 
Das Bildungswerk Stenden behält sich entspre- 
chend den pädagogischen oder organisatorischen 
Notwendigkeiten vor, Seminare zu teilen, zusam- 
men zu legen, andere Seminarleiter*innen 
einzusetzen oder Seminare an anderen Orten 
durchzuführen. Änderungen dieser Art berechtigen 
weder zum Rücktritt noch zur Minderung der 
Seminargebühr. 
 

6. Bildungsurlaub 
Das Bildungswerk Stenden ist vom Land Nordrhein- 
Westfalen als Weiterbildungseinrichtung und 
Bildungsurlaubsanbieter nach dem Arbeitneh- 
mer*innen-Weiterbildungsgesetz anerkannt. 
Für drei- und mehrtägigen Veranstaltungen kann i. 
d. R. Bildungsurlaub beantragt werden. Du musst  
die Antragsunterlagen mindestens 8 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn beim Bildungswerk Stenden 
anfordern. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
dir die Antragsunterlagen zur Einreichung beim 
Arbeitgeber rechtzeitig innerhalb der Antragsfrist 
von 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorliegen. 

7. Ermäßigung 
Empfänger*innen von Arbeitslosengeld nach dem 
Sozialgesetzbuch III, von Arbeitslosengeld II bzw. 
Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II oder von 
Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII erhalten 
bei Vorlage entsprechender Nachweise in der Regel 
eine Ermäßigung von 30 % auf die Seminarkosten. 
Die Ermäßigung kann jedoch leider nicht auf 
eventuell im Seminarpreis enthaltene Unterkunfts- 
und Verpflegungsleistungen gewährt werden. Der 
Nachweis ist in Kopie mit der Anmeldung 
vorzulegen. Eine nachträgliche Entgeltermäßigung 
ist nicht möglich. 

 

8. Abmeldung/Entgeltzahlung 
8.1 Es gelten die in den jeweiligen Ausschreibun- 
gen genannten Seminarinhalte und Seminarpreise. 
Der Seminarpreis ist eine Pauschale und unabhän- 
gig von den in Anspruch genommenen Leistungen. 
Nimmst du die einzelnen Seminarleistungen, die dir 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in 
Anspruch, hast du keinen Anspruch auf anteilige 
Erstattung oder Reduzierung des Seminarpreises. 
8.2 Der Seminarpreis wird nach Erhalt der Semi- 
narbestätigung fällig. Das genaue Datum des 
Zahlungsziels ist der Seminarbestätigung zu 
entnehmen. Bitte bewahre deine Rechnung 
sorgfältig auf. Im Falle eines Verlustes und der 
erforderlichen Neuausstellung wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro erhoben.  
8.3 Seminare können von dir jederzeit ohne Angabe 
von Gründen gekündigt (storniert) werden. Die 
Kündigung bedarf der Textform.  

 

 
Hierfür gelten die folgenden Stornobedingungen: 

a) Seminare 
Bei Seminarveranstaltungen ist eine Ab- 
meldung bis 15 Tage vor Seminarbeginn 
kostenfrei möglich.  

b) Bildungsurlaube ohne Übernachtung 
Bei Bildungsurlauben ohne Übernachtung 
ist eine Abmeldung von der Veranstaltung 
bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn kos- 
tenfrei möglich. 

c) Bildungsurlaube mit Übernachtung (ohne 
Reiseleistung) 
Bei Bildungsurlauben mit Übernachtung ist 
eine Abmeldung von der Veranstaltung bis 
61 Tage vor Veranstaltungsbeginn kos- 
tenfrei möglich. 

Für einzelne Veranstaltungen können andere 
Regelungen gelten. Auf diese Regelungen wird in 
der Ausschreibung dann besonders hingewiesen. 
Bei einer späteren Abmeldung - maßgeblich ist das 
Eingangsdatum/Empfangsdatum der Abmeldung 
beim Bildungswerk - bzw. Nichtteilnahme ohne 
Stellung eines*einer Ersatzteilnehmers*in ist der 
volle Teilnahmebeitrag zu zahlen, es sei denn, das 
Bildungswerk Stenden hat die Nichtteilnahme zu 
vertreten. 

 

9. Mitwirkungspflichten 
Du hast das Bildungswerk Stenden zu informieren, 
wenn du die notwendigen Seminarinformationen 
nicht innerhalb der vom Bildungswerk Stenden 
mitgeteilten Frist erhältst. 
Du verpflichtest dich, eventuell auftretende Mängel 
unverzüglich dem Bildungswerk Stenden oder 
dessen Vertreter*in vor Ort zur Kenntnis zu geben. 
Ist ein*e Vertreter*in des Bildungswerk Stenden vor 
Ort nicht vorhanden, sind etwaige Mängel dem 
Bildungswerk Stenden zur Kenntnis zu bringen. 

 

10. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 
10.1 Das Bildungswerk Stenden kann den Seminar- 
vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
du trotz einer Abmahnung den Seminarverlauf 
nachhaltig störst oder wenn du dich in einem 
solchem Maß vertragswidrig verhältst, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. 
10.2 Dieses Rücktrittsrecht gilt auch, wenn du dich 
nicht an sachlich begründete Hinweise hältst und 
dadurch eine erhebliche Störung des 
Seminarverlaufs oder von anderen Teilnehmenden 
ergibt. 
10.3 Kündigt das Bildungswerk Stenden, so behält 
es den Anspruch auf den Seminarpreis; es muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die es 
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein- 
schließlich der ihm von den Leistungsträger*innen 
gutgebrachten Beträge. 

 

11. Haftung 
Eine Haftung des Veranstalters für Schäden infolge 
von Seminarabsagen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, diese sind auf vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten des Veranstalters zurückzu- 
führen. Im Übrigen ist die Haftung auf den 
dreifachen Seminarpreis begrenzt. 
Das Bildungswerk Stenden kann vom Vertrag 
zurücktreten, wenn eine Veranstaltung aus 
Gründen, die das Bildungswerk nicht zu verantwor- 
ten hat (z.B. Ausfall eines*einer Dozenten*in, 
höhere Gewalt oder gleichartige Gründe) ganz oder 
teilweise nicht stattfinden kann. 
Das Bildungswerk Stenden übernimmt keine 
Haftung für Schäden, die du im Zusammenhang mit 
unseren Veranstaltungen erleidest. Dieser 
Ausschluss gilt nicht, soweit Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit entstehen, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Bildungswerkes oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines*einer gesetzlichen Vertreters*in oder 
Erfüllungsgehilfen*in des Bildungswerkes beruhen. 
Darüber hinaus haftet das Bildungswerk Stenden 
nicht für den Verlust von Kleidungsstücken und 
sonstigen Gegenständen in Gebäuden und Räumen, 
in denen unsere Veranstaltungen durchgeführt 
werden. 

 

12. Widerrufsrecht für Verbraucher*innen  
Dir steht ein Widerrufsrecht für die Seminare ohne 
Reiseleistungen des Bildungswerk Stenden zu. 
WIDERRUFSBELEHRUNG 
12.1 Widerrufsrecht 
Du hast als Verbraucher*in das Recht, binnen 
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
des Vertragsschlusses. 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du dem 
Bildungswerk Stenden mittels einer eindeutigen 

 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 
oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Du könnest dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
du die Mitteilung über die Ausübung des Wider- 
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 
12.2 Folgen des Widerrufs 
Wenn du den Vertrag widerrufst, wird dir das 
Bildungswerk Stenden alle Zahlungen, die es von dir 
erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem 
die Mitteilung über deinen Widerruf deines 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwendet das Bildungswerk Stenden 
dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprüng- 
lichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit 
dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall wird dir wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
12.3 Muster-Widerrufsformular 
Für den Widerruf des Vertrages kann das im 
Folgenden dargestellte Widerrufsformular oder ein 
eigenes Schreiben mit den im Folgenden darge- 
stellten Informationen verwendet werden. Bitte 
sende dies an: 
Bildungswerk Stenden, Kavalleriestr. 12, 40213 
Düsseldorf 

 

 
13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dir und 
dem Bildungswerk Stenden findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis. 
13.2 Für Klagen gegen das Bildungswerk Stenden 
von dir oder gegen Teilnehmer*innen des 
Seminarvertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird als Gerichtsstand der Sitz des Bildungswerk 
Stenden vereinbart. 

 

14. Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Vertrages zur Folge. Das gleiche gilt für 
die vorliegenden Vertragsbedingungen. 

 
Teilnahmebedingungen (AGB) für  
Studienseminare mit Reiseleistungen 
 
In den Fällen, in denen das Bildungswerk Stenden 
ein Studienseminar mit Reiseleistungen (im 
Folgenden: Studienseminar) durchführt, regelt sich 
das Rechtsverhältnis zwischen dir und dem 
Bildungswerk Stenden in den aufgeführten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Studienseminare mit Reiseleistungen. Sie ergänzen 
insofern die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651a-y BGB und der Artikel 250 und 252 des 
EGBGB und füllen diese aus. 

 

1. Abschluss des Seminarvertrages 
1.1 Für alle Veranstaltungen des Bildungswerk 
Stenden ist eine Anmeldung notwendig. Mit der 
Anmeldung bietest du dem Bildungswerk Stenden 
den Abschluss eines Studienseminarvertrages 
verbindlich an. Die Anmeldung erfolgt entweder 
über das Online- Anmeldeformular auf unserer 
Internetseite www.bildungswerk-stenden.de oder 
schriftlich per Email (info@bildungswerk-
stenden.de) bzw. per Post mit dem 
Anmeldeformular (abrufbar beim Bildungswerk 
oder unter www.bildungswerk- stenden.de) an die 
Postanschrift: Bildungswerk Stenden, Kavalleriestr. 
12, 40213 Düsseldorf. 
1.2 Grundlage dieses Angebots sind die jeweiligen 
Seminarausschreibungen und die ergänzenden 
Informationen des Bildungswerk Stenden. 
Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung des 
Bildungswerk Stenden vom Inhalt der Buchung ab, 
so liegt ein neues Angebot des Bildungswerk 
Stenden vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebotes zustande, soweit das 
Bildungswerk bezüglich des neuen Angebotes auf 
die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat 
und du innerhalb der Bindungsfrist dem 
Bildungswerk Stenden die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärst. 

http://www.bildungswerk-stenden.de/
mailto:info@bildungswerk-stenden.de
mailto:info@bildungswerk-stenden.de
http://www.bildungswerk-stenden.de/
https://www.bildungswerk-stenden.de/kontakt/datenschutzerklaerung/
https://www.bildungswerk-stenden.de/unsere-datenschutzhinweise-fuer-online-seminare/
http://www.bildungswerk-stenden.de/


1.3 Die vom Bildungswerk Stenden gegebenen 
vorvertraglichen Informationen über wesentliche 
Eigenschaften der Seminarleistungen, den Semi- 
narpreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zah- 
lungsmodalitäten, die Mindestteilnahmezahl und 
die Stornopauschale gemäß Artikel 250 
§ 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB werden nur 
dann nicht Bestandteil des Seminarvertrages, 
sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich 
vereinbart ist. 
1.4 Für die schriftliche Buchung per Anmeldefor- 
mular gilt: 
Mit der Buchung/ Anmeldung bietest du dem 
Bildungswerk Stenden den Abschluss eines 
Seminarvertrages verbindlich an. Der Vertrag 
kommt mit dem Zugang der Seminarbestätigung 
durch das Bildungswerk Stenden zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird das 
Bildungswerk Stenden dir eine schriftliche 
Seminarbestätigung per Email oder Post zukommen 
lassen. 
1.5 Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts- 
verkehr (zum Beispiel im Internet, App, Tele- 
medien) gilt für den Vertragsabschluss: 
Dir wird der Ablauf der elektronischen Buchung in 
der entsprechenden Anwendung erläutert. 
Soweit der Vertragstext vom Bildungswerk Stenden 
gespeichert wird, wirst du darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet. 
Mit Bestätigung des Buttons/ der Schaltfläche 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder mit vergleichba- 
rer Formulierung bietest du dem Bildungswerk 
Stenden den Abschluss des Seminarvertrages 
verbindlich an. 
Dir wird der Eingang der Seminaranmeldung 
unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt 
(Eingangsbestätigung). 
Die Übermittlung der Anmeldung durch Bestäti- 
gung des Buttons begründet keinen Anspruch für 
dich auf das Zustandekommen eines Vertrages. 
Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der 
schriftlichen Seminarbestätigung des Bildungswerk 
Stenden per Email oder Post bei dir zustande. 
1.6 Das Bildungswerk Stenden weist darauf hin, 
dass nach den gesetzlichen Vorschriften bei 
Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c 
BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen werden, kein 
Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die 
gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, 
insbesondere das Rücktrittsrecht nach § 651h BGB 
(siehe hierzu weiter unten). Ein Widerrufsrecht 
besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleis- 
tungen nach §651a BGB außerhalb von Geschäfts- 
räumen geschlossen worden ist, es sei denn die 
mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehender 
Bestellung von dir geführt worden; im 
letztgenannten Fall besteht kein Widerrufsrecht. 
Du erhältst mit oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss eine Studienseminarbestätigung, 
die schriftlich per Post zugestellt wird. 

2. Bezahlung (Anzahlung/ Restzahlung) 
2.1 Mit Vertragsabschluss (Studienseminarbestäti- 
gung) und nach Übergabe eines Sicherungsschei- 
nes gemäß § 651r BGB ist eine Anzahlung zu leisten, 
die auf den Studienseminarpreis angerechnet wird. 
Sie beträgt, soweit im Einzelfall nicht anders 
vereinbart und in der Buchungsbestätigung 
vermerkt ist, 20 % des Studienseminarpreises. 
2.2 Die Restzahlung ist sechs Wochen vor Seminar- 
beginn zahlungsfällig, falls im Einzelfall kein anderer 
Zahlungstermin vereinbart ist, das Studienseminar 
nicht mehr abgesagt werden kann und der 
Sicherungsschein übergeben ist. Ist die Anzahlung 
und/oder die Seminargebühr trotz Fälligkeit und 
nach Mahnung und Fristsetzung nicht vollständig 
bezahlt, ist das Bildungswerk Stenden zum Rücktritt 
vom Seminarvertrag und zur Berechnung der im 
Folgenden noch genannten Rücktrittskosten 
berechtigt. Im Falle eines Verlustes und der 
erforderlichen Neuausstellung wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro erhoben. 
2.3 Abweichend von der Regelung in Ziffer 2.1 und 
2.2 entfällt die Verpflichtung zur Übergabe eines 
Sicherungsscheins, falls das Studienseminar nicht 
länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung 
einschließt und der Preis EUR 75,00 pro Person nicht 
übersteigt. 

 
3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Seminar- 
beginn, die nicht den Seminarpreis betreffen 
3.1 Änderungen und Abweichungen unwesentli- 
cher Seminarleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Seminarvertrages, die nach Vertrags- 
schluss notwendig werden und vom Bildungswerk 
Stenden nicht wider Treu und Glauben herbeige- 
führt wurden, sind gestattet, soweit dadurch die 
Gesamtleistung des gebuchten Seminars nicht 
beeinträchtigt wird. Über solche Änderungen wird 
das Bildungswerk Stenden dich unverzüglich nach 
Kenntnis informieren. 

3.2 Im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Seminarleistung oder der Abwei- 
chung von besonderen Vorgaben von dir, die Inhalt 
des Seminarvertrages geworden sind, bist du  
berechtigt, innerhalb einer vom Bildungswerk 
Stenden gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 
gesetzten angemessenen Frist 

- entweder die Änderung anzunehmen 
- oder unentgeltlich vom Seminarvertrag 

zurückzutreten 
- oder die Teilnahme an einem Ersatzseminar 

zu verlangen, wenn das Bildungswerk Sten- 
den ein solches Seminar angeboten hat. 

Du hast die Wahl, auf die Mitteilung des 
Bildungswerkes zu reagieren oder nicht. Wenn du 
gegenüber dem Bildungswerk Stenden reagierst, 
dann kannst du entweder der Vertragsänderung 
zustimmen, die Teilnahme an einem Ersatzseminar 
verlangen, sofern dir ein solches angeboten wurde, 
oder unentgeltlich vom Vertrag zurücktreten. Wenn 
du gegenüber dem Bildungswerk Stenden nicht 
oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagierst, 
gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen. 
3.3 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, wenn die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Hatte das Bildungswerk 
Stenden für die Durchführung des geänderten 
Seminars bzw. Ersatzseminars bei gleichwertiger 
Beschaffenheit geringere Kosten, ist dir der 
Differenzbetrag entsprechend § 651m Absatz 2 BGB 
zu erstatten.  
 

4. Rücktritt/ Umbuchung/ Rücktrittskosten 
4.1 Du kannst jederzeit vor Seminarbeginn vom 
Seminarvertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist 
gegenüber dem Bildungswerk Stenden zu erklären. 
Zur Vermeidung von Missverständnissen wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
4.2 Trittst du vor Seminarbeginn zurück oder trittst 
das Seminar nicht an, so verliert das Bildungswerk 
Stenden den Anspruch auf den Seminarpreis. 
Stattdessen kann das Bildungswerk Stenden eine 
angemessene Entschädigung verlangen, soweit der 
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 
außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung des Seminars oder die Beförderung 
von Personen an den Bestimmungsort erheblich 
beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und 
außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle des 
Bildungswerk Stenden unterliegen, und sich ihre 
Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, 
wenn alle zumutbaren Maßnahmen getroffen 
worden wären. 
4.3 Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich 
nach dem Seminarpreis abzüglich des Wertes der 
vom Bildungswerk Stenden ersparten Aufwendun- 
gen sowie abzüglich dessen, was es durch ander- 
weitige Verwendung der Seminarleistungen 
erwirbt, welche auf Verlangen von dir durch das 
Bildungswerk Stenden zu begründen ist. Das 
Bildungswerk Stenden hat die nachfolgenden 
Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung 
des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und 
dem Seminarbeginn sowie unter Berücksichtigung 
der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und 
des erwarteten Erwerbs durch anderweitige 
Verwendungen der Seminarleistung festgelegt. Die 
Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der 
jeweiligen Stornostaffel berechnet: 

Bis 30 Tage: 20 Prozent 
Ab 29. bis 22. Tag 30 Prozent 
Ab 21. bis 15. Tag 40 Prozent 
Ab 14. bis 7. Tag 60 Prozent 
Ab 6. Tag 75 Prozent 
Bei Nichtantritt 100 Prozent 

4.4 Dir bleibt in jedem Fall der Nachweis gestattet, 
die dem Bildungswerk Stenden zustehende 
angemessene Entschädigung sei wesentlich 
geringer als die von ihm geforderte 
Entschädigungspauschale. 
4.5 Das Bildungswerk Stenden behält sich vor, 
anstelle der vorstehenden Entschädigungspauscha- 
len eine höhere, individuell berechnete Entschädi- 
gung zu fordern, soweit das Bildungswerk Stenden 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwen- 
dungen als die jeweils anwendbare Entschädi- 
gungspauschale entstanden sind. In diesem Fall ist 
das Bildungswerk Stenden verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung 
der ersparten Aufwendungen sowie abzüglich 
dessen, was es durch anderweitige Verwendung der 
Seminarleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und 
zu begründen. 
4.6 Das gesetzliche Recht von dir als Teilnehmer*in, 
gemäß § 651e BGB vom Bildungswerk Stenden 
durch Mitteilung auf einem dauerhaften 
Datenträger zu verlangen, dass statt deiner Person 
eine dritte Person in die Rechte und Pflichten aus 
dem Seminarvertrag eintritt, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn du dem 
Bildungswerk Stenden 7 Tage vor Seminarbeginn 
zugeht.  

Lässt du dich durch eine*n Dritte*n ersetzen, wird 
ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von Euro 30,00 pro 
Person erhoben. 

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen  

Nimmst du einzelne Seminarleistungen, zu deren 
vertragsgemäßer Erbringung das Bildungswerk 
Stenden bereit und in der Lage war, nicht in 
Anspruch aus Gründen, die dir zuzurechnen ist, hast 
du keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des 
Seminarpreises, soweit solche Gründe die dich nicht 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zum 
kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des 
Seminarvertrages berechtigt hätten. 

 

6. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindest- 
teilnahmezahl 
Das Bildungswerk Stenden kann wegen Nichterrei- 
chens der Mindestteilnahmezahl nur dann vom 
Studienseminarvertrag zurücktreten, wenn die in 
der jeweiligen Ausschreibung angegebene Min- 
destteilnahmezahl zum Anmeldeschluss nicht 
erreicht wird. Die entsprechende Rücktrittser- 
klärung wird dir in diesem Fall spätestens 

• 30 Tage vor Seminarbeginn bei einer Studi- 
enseminardauer von mindestens 2 Tagen 

• 5 Tage vor Seminarbeginn bei einer Studien- 
seminardauer von weniger als 2 Tagen 

erklärt. 
 

7. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 
7.1 Das Bildungswerk Stenden kann den Seminar- 
vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
du trotz einer Abmahnung den Seminarverlauf 
nachhaltig stört oder wenn du dich in einem 
solchem Maß vertragswidrig verhältst, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. 
7.2 Dieses Rücktrittsrecht gilt auch, wenn du dich 
nicht an sachlich begründete Hinweise hältst und 
sich dadurch eine erhebliche Störung des 
Seminarverlaufs oder von anderen Teilnehmenden 
ergibt. 
7.3 Kündigt das Bildungswerk Stenden, so behält es 
den Anspruch auf den Seminarpreis; es muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die es 
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein- 
schließlich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge. 

 

8. Mitwirkungspflichten von dir 
8.1 Seminarunterlagen 
Du hast das Bildungswerk Stenden zu informieren, 
wenn du die notwendigen Seminarunterlagen nicht 
innerhalb der vom Bildungswerk Stenden 
mitgeteilten Frist erhältst. 
8.2 Mängelanzeige/ Abhilfe 
Wird das Seminar nicht frei von Mängeln erbracht, 
so kannst du Abhilfe verlangen. Soweit das 
Bildungswerk Stenden infolge einer schuldhaften 
Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kannst du weder 
Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch 
Schadenersatzansprüche nach § 651n BGB geltend 
machen. 
Du bist verpflichtet, eventuell auftretende Mängel 
unverzüglich dem Bildungswerk Stenden oder 
dessen Vertreter*in vor Ort zur Kenntnis zu geben. 
Ist ein*e Vertreter*in des Bildungswerk Stenden vor 
Ort nicht vorhanden, sind etwaige Mängel dem 
Bildungswerk Stenden schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen. 
Der*die Vertreter*in vor Ort ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich und 
erforderlich ist. Du bist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen. 
8.3 Wird das Seminar infolge eines Mangels 
erheblich beeinträchtigt oder ist dir die 
Durchführung des Studienseminars infolge eines 
solchen Mangels aus wichtigem, dem Bildungswerk 
Stenden erkennbaren Grund nicht zuzumuten, so 
kannst du den Studienseminarvertrag nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bedingungen kündigen 
(§ 651l BGB). Zuvor hast du dem Bildungswerk 
Stenden eine angemessene Frist zur Abhilfe zu 
setzen. 
8.4 Gepäckbeschädigung und Gepäckbeschädigung 
bei Flugreisen; besondere Regeln 
Du wirst darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -
beschädigung und - verspätung im Zusammenhang 
mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen 
Bestimmungen von dir unverzüglich vor Ort mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen 
Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaf- 
ten und das Bildungswerk Stenden können die 
Erstattungen aufgrund internationaler Überein- 
künfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht 
ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige hat bei 
Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung 
innerhalb von 21 Tagen, nach Aushändigung zu 
erfolgen. 
Ungeachtet dessen ist der Verlust, bei Beschädi- 
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
unverzüglich dem Bildungswerk Stenden anzuzei- 
gen. 

9. Haftung 
9.1 Die vertragliche Haftung des Bildungswerk 
Stenden für Schäden, die nicht Körperschäden sind 
und nicht schuldhaft beigeführt worden sind, ist auf 
den dreifachen Studienseminarpreis beschränkt. 
Möglicherweise darüber hinaus gehende Ansprüche 
nach internationalen Übereinkünften oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften 
bleiben von der Beschränkung unberührt. 
9.2 Das Bildungswerk Stenden haftet nicht für 
Angaben, Leistungsstörungen und Schäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, 

a) die nicht vertraglich vereinbarte Hauptleis- 
tungen sind und die nicht Bestandteil des 
Pauschalangebots des Bildungswerk Stenden 
sind und die für dich erkennbar und in der 
Studienseminarausschreibung oder der 
Buchungsbestätigung als Fremdleistung 
bezeichnet sind oder 
b) während des Aufenthalts als Fremdleis- 
tungen lediglich vermittelt werden (z.B. The- 
aterbesuche, Ausstellungen, Ausflüge usw.) 

Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben 
hierdurch unberührt. 
9.3 Darüber hinaus haftet das Bildungswerk 
Stenden nicht für den Verlust von Kleidungs- 
stücken und sonstigen Gegenständen in Gebäuden 
und Räumen, in denen Veranstaltungen durchge- 
führt werden. 
9.4 Es wird empfohlen eine Reiserücktritts- und 
Reiseunfallversicherung abzuschließen. 

 

10. Geltendmachung von Ansprüchen 
Ansprüche nach den § 651i, Absatz 3 Nr. 2, 4-7 BGB 
hast du gegenüber dem Bildungswerk Stenden 
geltend zu machen. Die Geltendmachung auf einem 
dauerhaften Datenträger wird empfohlen. 

 
11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
11.1 Das Bildungswerk Stenden wird dich über alle 
allgemeinen Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von ggf. notwendigen Visa 
vor Vertragsschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Seminarantritt informieren. 
11.2 Du bist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche 
Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. 
Bsp. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
deinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn das 
Bildungswerk Stenden nicht, unzureichend oder 
falsch informiert hat. 

 

12. Rechtswahl und Gerichtsstand 
12.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dir und 
dem Bildungswerk Stenden findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis. 
12.2 Für Klagen gegen das Bildungswerk Stenden 
von oder gegen Teilnehmende des Studiensemi- 
narvertrages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli- 
chen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird 
als Gerichtsstand der Sitz des Bildungswerk Stenden 
vereinbart. 

 

13. Datenschutz und Datenverarbeitung 
Das Bildungswerk Stenden bearbeitet personenbe- 
zogenen Daten unter Einhaltung der auf den Vertrag 
anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die 
Daten (beispielsweise Name, Adresse, E-Mail, 
Telefonnummer etc.) werden vom Veranstalter in 
dem für die Begründung, Ausgestaltung oder 
Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlichen 
Umfang im automatisierten Verfahren erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Das Bildungswerk Stenden 
ist berechtigt, diese Daten an von ihnen mit der 
Durchführung des Studienseminarvertrags 
beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies 
notwendig ist, damit die geschlossenen Verträge 
erfüllt werden können. Ergänzend wird auf die unter 
www.bildungswerk-stenden.de abrufbare 
Datenschutzerklärung hingewiesen. 

14. Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Vertrages zur Folge. Das gleiche gilt für 
die vorliegenden Vertragsbedingungen. 

http://www.bildungswerk-stenden.de/
https://www.bildungswerk-stenden.de/kontakt/datenschutzerklaerung/

